
  

Opfer mit persönlichen Details dargestellt

Boulevardzeitung missachtet den Schutz der Identität der
Verunglückten

Eine Boulevardzeitung veröffentlicht online ein Video unter der Überschrift
„Flugzeugabschuss im Iran: Das sind die deutschen Opfer“. Im Bericht geht es um
den Abschuss einer ukrainischen Boing im Iran. Unter den Todesopfern waren vier
Deutsch-Iraner. Die Zeitung nennt zwei Opfer namentlich. Eines wird im Bild gezeigt.
Ein Leser der Zeitung hält die Darstellung der Opfer in Wort und Bild für unvereinbar
mit der Ziffer 8 des Pressekodex (Persönlichkeitsrechte). Der Chefredakteur der
Zeitung argumentiert, die Öffentlichkeit habe vor allem bei spektakulären Ereignissen
ein besonderes Interesse daran, von den Medien umfassend – durchaus unter
Einbeziehung von Einzelschicksalen - informiert zu werden. Ziffer 8 erlaube
ausdrücklich eine identifizierende Berichterstattung, wenn das Informationsinteresse
die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen überwiege. Das sei hier der Fall. Der
Chefredakteur hält die Beschwerde für unbegründet. Er teilt zudem mit, dass die
Redaktion das Video - eine Woche vor dem Eingang der Beschwerde zur
Stellungnahme - freiwillig aus dem Online-Angebot der Zeitung genommen habe.

Der Beschwerdeausschuss kommt einstimmig zu dem Ergebnis, dass die
Berichterstattung gegen Ziffer 8 in Verbindung mit Richtlinie 8.2 (Opferschutz)
verstößt. Er spricht eine öffentliche Rüge aus. In dem beanstandeten Video wird ein
deutsch-iranisches Opfer mit vollständigem Vor- und Nachnamen sowie einem Foto
dargestellt. Ein weiterer Verunglückter wird namentlich genannt. Eine Einwilligung
der Hinterbliebenen zur Detail-Veröffentlichung in Wort und Bild hat die Redaktion
nicht vorgelegt. Der besondere Schutz der Identität der Opfer nach Richtlinie 8.2
wurde durch die identifizierende Darstellung missachtet. Nur weil jemand zufällig
Opfer eines Unglücks wird, darf er oder sie nicht automatisch in der Presse
identifizierbar dargestellt werden. 

Aktenzeichen:0031/20/2
Veröffentlicht am: 01.01.2020
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: öffentliche Rüge 
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